
Langtitel  
Bundesgesetz vom 27. November 1974 über Stiftungen  und Fonds  
(Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz) 
StF: BGBl. Nr.  11/1975 

Änderung  
idF: BGBl. Nr. 256/1993 (NR: GP XVIII RV 656 AB 100 3 S. 109.  
                        BR: 4502 AB 4511 S. 568.) 

                            I. ABSCHNITT 
                      Allgemeine Bestimmungen 
                         Anwendungsbereich 
 
  § 1. (1) Dieses Bundesgesetz findet auf Stiftungen  und Fonds 
Anwendung, deren Vermögen durch privatrechtlichen W idmungsakt zur 
Erfüllung gemeinnütziger oder mildtätiger Aufgaben bestimmt ist, 
sofern sie nach ihren Zwecken über den Interessenbe reich eines Landes  
hinausgehen und nicht schon vor dem 1. Oktober 1925  von den Ländern 
autonom verwaltet wurden. 
  (2) Auf Stiftungen  und Fonds für Zwecke einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft finde n die Bestimmungen  
dieses Bundesgesetzes nur dann Anwendung, wenn dies e Stiftungen  oder  
Fonds zu ihrer Errichtung, Abänderung, Auflösung od er Verwaltung nach  
den für diese gesetzlich anerkannte Kirche oder Rel igionsgesellschaft  
geltenden Bestimmungen der staatlichen Genehmigung bedürfen oder der 
staatlichen Aufsicht unterliegen. 

                           II. ABSCHNITT 
                             Stiftungen  
                        Begriff der Stiftung 
 
  § 2. (1) Stiftungen  im Sinne dieses Bundesgesetzes sind durch eine  
Anordnung des Stifters dauernd gewidmete Vermögen m it 
Rechtspersönlichkeit, deren Erträgnisse der Erfüllu ng gemeinnütziger 
oder mildtätiger Zwecke dienen. 
  (2) Gemeinnützig im Sinne dieses Bundesgesetzes s ind solche Zwecke,  
durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert w ird. Eine 
Förderung der Allgemeinheit liegt insbesondere vor,  wenn die 
Tätigkeit der Stiftung dem Gemeinwohl auf geistigem , kulturellem, 
sittlichem, sportlichem oder materiellem Gebiet nüt zt. Der 
Stiftungszweck gilt auch dann im Sinne dieses Bunde sgesetzes als 
gemeinnützig, wenn durch die Tätigkeit der Stiftung  nur ein 
bestimmter Personenkreis gefördert wird. 
  (3) Mildtätig im Sinne dieses Bundesgesetzes sind  solche Zwecke, 
die darauf gerichtet sind, hilfsbedürftige Personen  zu unterstützen. 

         Voraussetzungen für die Errichtung einer S tiftung 
 
  § 3. Zur Errichtung einer Stiftung sind die Erklä rung des Stifters,  
durch Zweckwidmung eines bestimmten Vermögens eine Stiftung errichten  
zu wollen (Stiftungserklärung), sowie die behördlic he Entscheidung, 
daß die in der Stiftungserklärung vorgesehene Erric htung der Stiftung  
zulässig ist, erforderlich. 

                         Stiftungserklärung 
 
  § 4. (1) Die Stiftungserklärung hat zu enthalten:  
  1. die Willenserklärung des Stifters, ein bestimm tes Vermögen für 
     die Errichtung einer Stiftung dauernd zu widme n, 
  2. die Angabe des für den Stiftungszweck gewidmet en Vermögens 
     (Stammvermögens), 
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  3. die Angabe des gemeinnützigen oder mildtätigen  Zweckes der 
     Stiftung. 
  (2) Die Stiftungserklärung muß schriftlich abgefa ßt sein und kann 
überdies einen Vorschlag für die Bestellung eines S tiftungskurators 
(§ 7 Abs. 2) sowie weitere Angaben im Sinne des § 1 0 Abs. 2 
enthalten, die in die Satzung der Stiftung aufzuneh men sind. 
  (3) Soll die Stiftung zu Lebzeiten des Stifters e rrichtet werden, 
so muß die Stiftungserklärung unwiderruflich gegenü ber der 
Stiftungsbehörde (§ 39) abgegeben werden und mit de r gerichtlich oder  
notariell beglaubigten Unterschrift des Stifters ve rsehen sein. 
  (4) Bei Stiftungen  von Todes wegen bedarf die Stiftungserklärung 
der Form einer letztwilligen Anordnung. 

             Zulässigkeit der Errichtung einer Stif tung 
 
  § 5. (1) Die Errichtung einer Stiftung ist zuläss ig, wenn 
  1. die Stiftungserklärung dem § 4 entspricht, 
  2. der Stiftungszweck gemeinnützig oder mildtätig  und 
  3. das Stiftungsvermögen zur dauernden Erfüllung des 
     Stiftungszweckes hinreichend ist. 
  (2) Das Stiftungsvermögen ist nicht hinreichend, wenn die 
Erträgnisse voraussichtlich auf längere Sicht oder dauernd nur die  
Erhaltung von Liegenschaften ermöglichen, ohne daß diese der 
unmittelbaren Erfüllung des Stiftungszweckes dienen . 

                 Entscheidung über die Zulässigkeit  
 
  § 6. (1) Bei Stiftungen  unter Lebenden hat der Stifter die 
Stiftungserklärung der Stiftungsbehörde vorzulegen.  Bei Stiftungen  
von Todes wegen hat das Verlassenschaftsgericht von  der letztwilligen 
Anordnung die Finanzprokuratur zu verständigen. Die ser obliegen die 
Abgabe der Erbserklärung oder die Erklärung über di e Annahme des 
Vermächtnisses zugunsten der letztwillig bedachten Stiftung sowie die 
Vertretung der Stiftung bis zur Bestellung des Stif tungskurators 
(§ 7). 
  (2) Über die Zulässigkeit der Errichtung einer St iftung entscheidet 
die Stiftungsbehörde. 
  (3) Im Verfahren über die Zulässigkeit der Errich tung einer 
Stiftung kommen bei Stiftungen  unter Lebenden dem Stifter und der 
Finanzprokuratur, bei Stiftungen  von Todes wegen der Finanzprokuratur  
und den Erben des Stifters sowie dem Testamentsvoll strecker 
Parteistellung zu. 
  (4) Mit der Entscheidung, daß die Errichtung der Stiftung zulässig 
ist, erlangt die Stiftung Rechtspersönlichkeit. Die  Stiftungsbehörde 
hat die Errichtung einer Stiftung im "Amtsblatt zur  Wiener Zeitung" 
zu verlautbaren. Die Verlautbarung hat den Namen, S itz und den Zweck 
der Stiftung zu enthalten. Die Kosten der Verlautba rung hat die 
Stiftung zu tragen. 

                          Stiftungskurator 
 
  § 7. (1) Für Stiftungen , die als zulässig erklärt wurden, hat die  
Stiftungsbehörde einen Stiftungskurator zu bestelle n. Die Bestellung 
bedarf seines Einverständnisses. 
  (2) Zum Stiftungskurator ist die in der Stiftungs erklärung 
vorgeschlagene Person zu bestellen. Wird in der Sti ftungserklärung 
kein Stiftungskurator vorgeschlagen, so ist der Sti ftungskurator aus 
dem Kreis der allenfalls namhaft gemachten Verwaltu ngsorgane unter 
Bedachtnahme auf deren Reihenfolge zu bestellen. 
  (3) Lehnen die im Abs. 2 genannten Personen die B estellung zum 
Stiftungskurator ab oder sind in der Stiftungserklä rung keine 
Personen namhaft gemacht, die für die Bestellung zu m Stiftungskurator  
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in Betracht kommen, so kann auch eine andere Person  zum 
Stiftungskurator bestellt werden, die zur Vertretun g der Stiftung 
geeignet ist. 
  (4) Dem Stiftungskurator obliegen nachstehende Au fgaben: 
  1. die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Vertretung der 
     Stiftung, sofern diese nicht der Finanzprokura tur obliegt, 
  2. die Vorlage der Stiftungssatzung (§ 10 Abs. 1) , 
  3. die Erstellung der für die erstmalige Bestellu ng der 
     Verwaltungs- und Vertretungsorgane der Stiftun g erforderlichen 
     Vorschläge (§ 11 Abs. 1). 
  (5) Kommt ein Stiftungskurator seinen Aufgaben ni cht gehörig oder 
nicht fristgerecht nach, so ist er von der Stiftung sbehörde 
abzuberufen und durch einen anderen Stiftungskurato r zu ersetzen. 
  (6) Der Stiftungskurator hat gegenüber der Stiftu ng Anspruch auf 
eine angemessene Entschädigung. 

                         Name der Stiftung 
 
  § 8. (1) Der Name der Stiftung hat die ausdrückli che Bezeichnung 
als Stiftung sowie zur Unterscheidung von anderen Stiftungen  den 
Namen einer physischen oder juristischen Person ode r einen Hinweis 
auf den Stiftungszweck oder sowohl den Namen einer Person als auch 
einen Hinweis auf den Stiftungszweck zu enthalten. Ist zur Führung 
des Namens der Stiftung die Zustimmung eines Dritte n erforderlich, so  
kann die Stiftung diesen Namen nur dann führen, wen n diese Zustimmung  
vorliegt. 
  (2) Der Bescheid über die Zulässigkeit der Errich tung einer 
Stiftung hat den Namen der Stiftung unter Bedachtna hme auf den in der  
Stiftungserklärung angegebenen Namen der Stiftung a nzuführen, sofern 
dieser den Voraussetzungen des Abs. 1 entspricht. 
  (3) Ist in der Stiftungserklärung der Name der St iftung nicht 
angeführt oder die angegebene Namensführung unzuläs sig, so hat die 
Stiftungsbehörde unter Bedachtnahme auf die Bestimm ungen des Abs. 1 
den Namen der Stiftung festzusetzen. 
  (4) Die Stiftung hat in ihrem Schriftverkehr ihre n Namen zu führen.  

                         Sitz der Stiftung 
 
  § 9. (1) Im Bescheid über die Zulässigkeit der Er richtung einer 
Stiftung ist auch der Sitz der Stiftung anzuführen.  
  (2) Der Sitz der Stiftung hat im Inland zu liegen . Er richtet sich  
nach der Stiftungserklärung. Enthält diese keine Be stimmung, so hat 
die Stiftungsbehörde den Ort als Sitz der Stiftung zu bestimmen, an 
dem die Verwaltung zu führen ist. 

                          Stiftungssatzung 
 
  § 10. (1) Der Stiftungskurator hat binnen sechs M onaten ab seiner 
Bestellung die Stiftungssatzung der Stiftungsbehörd e in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen. 
  (2) Die Stiftungssatzung hat zu enthalten: 
  1. den Namen und den Sitz der Stiftung; 
  2. Angaben über die Errichtung der Stiftung sowie  über das 
     Stammvermögen der Stiftung; 
  3. Angaben über den Zweck der Stiftung, die Verwe ndung der 
     Erträgnisse, den durch die Stiftung begünstigt en Personenkreis 
     sowie die Vorgangsweise bei der Zuerkennung de s 
     Stiftungsgenusses; 
  4. die Bezeichnung der Verwaltungs- und Vertretun gsorgane der 
     Stiftung (Stiftungsorgane) sowie Bestimmungen über ihre 
     Bestellung und Abberufung; 
  5. die Erfordernisse gültiger Beschlußfassungen, wenn das 
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     Verwaltungs- oder Vertretungsorgan der Stiftun g aus mehr als 
     einer Person besteht, und der Bekanntmachungen ; 
  6. Bestimmungen über die Befugnisse sowie über di e allfällige 
     Zuerkennung von Entschädigungen an die Verwalt ungs- und 
     Vertretungsorgane der Stiftung; 
  7. Bestimmungen über die jährliche Rechnungslegun g an die 
     Stiftungsbehörde hinsichtlich des Vermögens de r Stiftung sowie 
     über Rechtsgeschäfte, die nach diesem Bundesge setz zu ihrer 
     Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Stiftung sbehörde bedürfen; 
  8. Bestimmungen über die Zuwendung des bei einer Auflösung der 
     Stiftung noch vorhandenen Vermögens (§ 21 Abs.  1 und 2). 
  (3) Die Stiftungssatzung darf die Verwaltung der Stiftung durch 
Organe einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft nu r dann vorsehen, 
wenn hiezu die Zustimmung der obersten Organe diese r 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft vorliegt oder d ie Stiftung von 
der öffentlich-rechtlichen Körperschaft selbst erri chtet wird. 
  (4) Die Stiftungssatzung bedarf der Genehmigung d er 
Stiftungsbehörde. Im Genehmigungsverfahren kommen d em Stifter, dem 
Stiftungskurator und der Finanzprokuratur Parteiste llung zu. Die 
Genehmigung darf nur dann versagt werden, wenn die Stiftungssatzung 
den gesetzlichen Bestimmungen nicht entspricht oder  mit der als 
zulässig festgestellten Stiftungserklärung in Wider spruch steht. Ein 
solcher Widerspruch liegt jedoch nicht vor, wenn di e Stiftungssatzung 
von der Stiftungserklärung Abweichungen enthält, di e insbesondere bei 
letztwillig verfügten Stiftungen  dem vermutlichen Willen des Stifters  
entsprechen und für unbedingt zweckmäßig zu erachte n sind. 
  (5) Wird die Genehmigung versagt, so hat der Stif tungskurator 
binnen drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft d ieses Bescheides 
eine entsprechend geänderte Stiftungssatzung vorzul egen. 
  (6) Auf der Stiftungssatzung ist die erfolgte Gen ehmigung zu 
beurkunden und diese Ausfertigung dem Stiftungskura tor auszuhändigen. 
  (7) Die Stiftung darf erst mit Genehmigung der St iftungssatzung 
ihre Tätigkeit aufnehmen. 

             Erstmalige Bestellung der Stiftungsorg ane 
 
  § 11. (1) Gleichzeitig mit der Stiftungssatzung h at der 
Stiftungskurator der Stiftungsbehörde unter Bedacht nahme auf die in 
der Stiftungserklärung angeführten Personen die vor gesehenen 
Verwaltungs- und Vertretungsorgane der Stiftung nam entlich 
vorzuschlagen. Diese müssen mit ihrer Bestellung ei nverstanden sowie 
- sofern sie natürliche Personen sind - eigenberech tigt und 
vertrauenswürdig sein. 
  (2) Die erstmalige Bestellung der Stiftungsorgane  obliegt der 
Stiftungsbehörde. Diese hat die vorgeschlagenen Per sonen zu 
bestellen, wenn sie die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen. 
Andernfalls ist dem Stiftungskurator aufzutragen, b innen drei Monaten  
andere geeignete Personen vorzuschlagen. 
  (3) Mit der Bestellung der Stiftungsorgane endet die Tätigkeit des 
Stiftungskurators. Gleichzeitig gehen die Verwaltun g und die 
Vertretung der Stiftung auf die Stiftungsorgane übe r. 

           Zuständigkeit der Gerichte in Stiftungss achen 
 
  § 12. Ansprüche der Stiftung auf Grund der Stiftu ngserklärung sowie  
Ansprüche gegen die Stiftung auf Grund der Stiftung serklärung oder 
der Stiftungssatzung sind gleich anderen privatrech tlichen Ansprüchen  
gegen die Stiftung im Rechtswege geltend zu machen.  

                Staatliche Aufsicht über Stiftungen  
 
  § 13. (1) Die Stiftungen  unterliegen nach Maßgabe dieses 
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Bundesgesetzes der Aufsicht der Stiftungsbehörde. D iese hat die 
Erhaltung des Stammvermögens der Stiftung, die Erfü llung des 
Stiftungszweckes sowie die ordnungsgemäße Verwaltun g der Stiftung 
sicherzustellen. 
  (2) Organe der Stiftungsbehörde, die mit der staa tlichen Aufsicht  
über eine Stiftung betraut sind, dürfen nicht zum V erwalter oder 
Mitglied eines Verwaltungsorgans dieser Stiftung be stellt werden. 

                Aufsicht über das Stiftungsvermögen  
 
  § 14. (1) Das der Stiftung gewidmete Vermögen ist  in einer den 
Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld gemäß en Art und Weise 
anzulegen, sofern der Stifter nichts anderes bestim mt hat. Die Anlage  
ist der Stiftungsbehörde nachzuweisen. 
  (2) Änderungen in der Anlegung des der Stiftung g ewidmeten 
Vermögens sind unter den Voraussetzungen des Abs. 1  zulässig, wenn 
dadurch keine Wertverminderung des Stiftungsvermöge ns eintritt. 
Änderungen in der Anlegungsart sind der Stiftungsbe hörde mitzuteilen.  
Rechtsgeschäfte über die Belastung und die Veräußer ung von 
unbeweglichem Stiftungsvermögen bedürfen zu ihrer R echtswirksamkeit 
der Genehmigung der Stiftungsbehörde. Die Genehmigu ng ist nur dann zu  
erteilen, wenn durch das Rechtsgeschäft die Erfüllu ng des 
Stiftungszweckes weiterhin gewährleistet ist. 
  (3) Die Stiftungsorgane sind verpflichtet, der St iftungsbehörde bis  
Ende Juni eines jeden Jahres einen Rechnungsabschlu ß über das 
abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen. Dieser hat min destens die 
Einnahmen und Ausgaben der Stiftung während des abg elaufenen 
Kalenderjahres sowie den Vermögensstand der Stiftun g, aufgegliedert 
in Stammvermögen und sonstige Vermögen, zum 31. Dez ember des 
abgelaufenen Kalenderjahres zu enthalten. 
  (4) Den Organen der Stiftungsbehörde ist jederzei t die Einschau in 
die Vermögensgebarung und in die Vermögensverwaltun g der Stiftung zu 
gewähren. 

               Bestimmungen über die Stiftungsorgan e 
 
  § 15. (1) Die Stiftungsorgane müssen den Anforder ungen des § 11 
Abs. 1 zweiter Satz entsprechen. Sie sind verpflich tet, ihre 
Tätigkeit unter Beachtung der Bestimmungen dieses B undesgesetzes und 
der Stiftungssatzung ordentlich und gewissenhaft au szuüben. 
  (2) Die Stiftungsorgane haben Anspruch auf Entsch ädigung für ihre 
Tätigkeit nur aus den Erträgnissen der Stiftung und  nur so weit, als 
die Entschädigung in der Stiftungssatzung ausdrückl ich vorgesehen und  
der Tätigkeit des Stiftungsorgans angemessen ist so wie mit den 
Erträgnissen der Stiftung in Einklang steht. Durch die Gewährung der 
Entschädigung darf weiters die Zuerkennung von Stif tungsgenüssen 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Sonst ist d ie Tätigkeit der 
Stiftungsorgane ehrenamtlich; sie haben nur Anspruc h auf Ersatz der 
notwendigen Barauslagen. 
  (3) Über die Entschädigung entscheidet die Stiftu ngsbehörde. 
  (4) Jede Bestellung oder Abberufung von Stiftungs organen ist der 
Stiftungsbehörde binnen vierzehn Tagen unter Angabe  des Namens und 
der Adresse des Stiftungsorgans bekanntzugeben. 
  (5) Die Stiftungsbehörde hat Stiftungsorganen, di e ihren nach 
diesem Bundesgesetz oder auf Grund der Stiftungssat zung obliegenden 
Verpflichtungen gegenüber der Stiftung nicht oder n icht ordnungsgemäß  
nachkommen, die Erfüllung dieser Verpflichtung unte r Setzung einer 
vier Wochen nicht übersteigenden Frist aufzutragen.  
  (6) Die Stiftungsbehörde hat die Stiftungsorgane,  die nicht die 
Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 zweiter Satz erfüll en oder einem 
Auftrag nach Abs. 5 nicht entsprechen, abzuberufen.  
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                Bestellung eines Stiftungskommissär s 
 
  § 16. (1) Die Stiftungsbehörde hat für eine Stift ung einen 
Stiftungskommissär zu bestellen, wenn 
  1. die bestellten Verwaltungs- und Vertretungsorg ane der Stiftung 
     in der zur Beschlußfassung notwendigen Anzahl ihre Tätigkeit 
     nicht mehr ausüben können, 
  2. die dauernde Erhaltung des Stammvermögens der Stiftung oder die 
     Erfüllung des Stiftungszweckes durch pflichtwi driges Verhalten 
     eines oder mehrerer Stiftungsorgane gefährdet ist. 
  (2) Mit der Bestellung des Stiftungskommissärs ge hen die 
Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse der Stiftung sorgane auf diesen  
über. Sofern die Stiftungssatzung nichts anderes be stimmt, hat der 
Stiftungskommissär binnen acht Wochen nach seiner B estellung der 
Stiftungsbehörde einen Vorschlag für eine Neubestel lung der 
satzungsmäßig vorgesehenen Stiftungsorgane zu unter breiten; die 
Stiftungsbehörde hat die Stiftungsorgane zu bestell en; hiebei ist der  
§ 11 sinngemäß anzuwenden. 
  (3) Der Stiftungskommissär hat gegenüber der Stif tung Anspruch auf 
eine angemessene Entschädigung. 
  (4) Die Stiftungsbehörde kann den Stiftungskommis sär abberufen und 
einen neuen Stiftungskommissär bestellen. 

                   Änderung der Stiftungssatzung 
 
  § 17. (1) Die Änderung der Stiftungssatzung kann durch Beschluß der  
Stiftungsorgane erfolgen, wobei der Stifterwille zu  beachten ist. 
Dieser Beschluß bedarf der Genehmigung der Stiftung sbehörde. 
  (2) Die Stiftungsbehörde hat den Stiftungsorganen  die Änderung der 
Stiftungssatzung aufzutragen, soweit dies zur Verwi rklichung des 
Stifterwillens (§ 10 Abs. 4 letzter Satz) erforderl ich ist. Kommen 
die Stiftungsorgane dieser Aufforderung nicht inner halb von acht 
Wochen nach, so hat die Stiftungsbehörde die Stiftu ngssatzung 
entsprechend zu ändern. 
  (3) Im Verfahren über die Satzungsänderung ist § 10 Abs. 4 
sinngemäß anzuwenden. 
  (4) Die geänderte Stiftungssatzung ist mit dem An trag auf 
Genehmigung der Satzungsänderung der Stiftungsbehör de in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen. Diese hat die erfolgte Gen ehmigung auf der 
geänderten Stiftungssatzung zu beurkunden und eine Ausfertigung dem 
Vertretungsorgan der Stiftung auszuhändigen. 
  (5) Die Stiftungsbehörde hat die Änderung der Sti ftungssatzung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren, wen n hiedurch der 
Name, der Sitz oder der Stiftungszweck geändert wur de. Die Kosten der  
Verlautbarung hat die Stiftung zu tragen. 

         Besondere Voraussetzungen für die Satzungs änderung 
 
  § 18. (1) Der Name einer Stiftung darf nur dann g eändert werden, 
wenn sich der Personenname, der Stiftungszweck oder  das Stammvermögen  
der Stiftung, die dem Stiftungsnamen zugrunde liege n, geändert haben.  
  (2) Der Sitz der Stiftung kann geändert werden, w enn dies zur 
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse (§ 9 Ab s. 2) erforderlich  
ist. 
  (3) Eine Änderung des Stiftungszweckes und des fü r den 
Stiftungsgenuß in Betracht kommenden Personenkreise s darf nur dann 
erfolgen, wenn ohne eine solche Änderung die Stiftu ng ihre Aufgaben 
im Sinne der Stiftungssatzung nicht oder nur unter geänderten 
Bedingungen erfüllen kann oder der Stiftungszweck n icht mehr 
gemeinnützig oder mildtätig wäre. 
  (4) Das satzungsmäßig bestimmte Stammvermögen der  Stiftung darf nur  
dann geändert werden, wenn sein Wert hiedurch nicht  gemindert wird 
und die Erfüllung des Stiftungszweckes gewährleiste t bleibt. 
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  (5) Die satzungsmäßigen Bestimmungen über die Sti ftungsorgane 
können geändert werden, wenn die in der Satzung ang eführten 
Stiftungsorgane nicht mehr bestehen, ihre Befugniss e nicht mehr 
ausüben oder die vorgeschlagene Änderung in der Ver waltung für die 
Stiftung zweckentsprechender ist. 

            Umwandlung von Stiftungen  in Stiftungsfonds 
 
  § 19. (1) Stiftungen  sind in Stiftungsfonds umzuwandeln, wenn ihre  
Erträgnisse zur dauernden Erfüllung des Stiftungszw eckes nicht mehr 
ausreichen, auch wenn die Stiftungssatzung geändert  würde (§ 18 
Abs. 3 und 4), aber durch die Verwendung des Stammv ermögens der 
Stiftung die Erfüllung des Stiftungszweckes vorauss ichtlich durch 
mindestens zwanzig Jahre gewährleistet ist, sofern dem Stifterwillen 
nichts anderes entspricht. 
  (2) Die Umwandlung einer Stiftung in einen Stiftu ngsfonds hat durch  
Änderung der Stiftungssatzung zu erfolgen. Auf dies e Satzungsänderung  
ist § 17 sinngemäß anzuwenden. 
  (3) Auf einen Stiftungsfonds finden die Bestimmun gen des III. 
Abschnittes über Fonds sinngemäß Anwendung. 

                      Auflösung von Stiftungen  
 
  § 20. (1) Stiftungen  sind aufzulösen, wenn 
  1. ein Stiftungsvermögen nicht mehr vorhanden ist , 
  2. das Stiftungsvermögen zur dauernden Erfüllung des 
     Stiftungszweckes nicht hinreicht und auch die Voraussetzungen 
     für eine Umwandlung in einen Stiftungsfonds ni cht vorliegen, der  
     Stiftungszweck aber durch eine Auflösung der S tiftung und 
     Übertragung des Stiftungsvermögens an eine and ere Stiftung, die 
     einen im wesentlichen gleichartigen Zweck verf olgt, erreicht 
     werden kann, oder 
  3. der Stiftungszweck nicht mehr gemeinnützig, mi ldtätig oder seine  
     Erfüllung unmöglich geworden und auch eine Sat zungsänderung nach  
     § 18 Abs. 3 nicht möglich ist. 
  (2) Die Auflösung der Stiftung hat durch die Stif tungsbehörde auf 
Antrag der zur Vertretung der Stiftung berufenen Or gane oder von Amts  
wegen zu erfolgen. Im Verfahren zur Auflösung der S tiftung kommen dem  
Stifter, dem Stiftungskurator, den Vertretungsorgan en der Stiftung 
und der Finanzprokuratur Parteistellung zu. 

Verfügungen über das Stiftungsvermögen bei Auflösun g von Stiftungen  
 
  § 21. (1) Im Auflösungsbescheid ist auch zu verfü gen, wem das zur 
Zeit der Auflösung noch vorhandene Stiftungsvermöge n zu übertragen 
ist. 
  (2) Das Stiftungsvermögen ist mit deren Zustimmun g den physischen 
oder juristischen Personen, denen nach der Stiftung ssatzung im Falle 
der Auflösung der Stiftung das Vermögen zufällt, od er, falls dies 
nicht möglich ist, einer anderen Stiftung mit einem  ähnlichen 
Stiftungszweck zu übertragen. Ist auch dies nicht m öglich, so ist das  
Stiftungsvermögen einem dem Stifterwillen möglichst  nahekommenden 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck zuzuführen. 
  (3) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Auflösun gsbescheides 
erlischt die Rechtspersönlichkeit der Stiftung. Gle ichzeitig geht das  
bei Auflösung der Stiftung noch vorhandene Stiftung svermögen in das 
Eigentum der Person über, die in dem Auflösungsbesc heid als Erwerber 
des Stiftungsvermögens bestimmt ist. Der Auflösungs bescheid ist eine 
öffentliche Urkunde im Sinne des § 33 des Allgemein en 
Grundbuchgesetzes 1955. Die Stiftungsbehörde hat di e Auflösung der 
Stiftung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verla utbaren. Die 
Kosten der Verlautbarung hat der Erwerber des Stift ungsvermögens zu 
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tragen. Hat die Stiftung im Zeitpunkt ihrer Auflösu ng kein Vermögen, 
so sind die Kosten der Verlautbarung vom Bund zu tr agen. 

                           III. ABSCHNITT 
                               Fonds 
                         Begriff des Fonds 
 
  § 22. Fonds im Sinne dieses Bundesgesetzes sind d urch eine 
Anordnung des Fondsgründers nicht auf Dauer gewidme te Vermögen mit  
Rechtspersönlichkeit, die der Erfüllung gemeinnützi ger oder 
mildtätiger Zwecke (§ 2 Abs. 2 und 3) dienen. 

           Voraussetzungen für die Errichtung eines  Fonds 
 
  § 23. Zur Errichtung eines Fonds sind die Erkläru ng des 
Fondsgründers, durch Zweckwidmung eines bestimmten Vermögens einen  
Fonds errichten zu wollen, sowie die behördliche En tscheidung, daß  
die in dieser Erklärung vorgesehene Errichtung des Fonds zulässig 
ist, erforderlich. 

                    Erklärung des Fondsgründers 
 
  § 24. (1) Die Erklärung des Fondsgründers hat zu enthalten: 
  1. die Willenserklärung des Fondsgründers, ein be stimmtes Vermögen 
     für die Errichtung eines Fonds zu widmen, 
  2. die Angabe des für den Fondszweck gewidmeten V ermögens, 
  3. die Angabe des gemeinnützigen oder mildtätigen  Zweckes des 
     Fonds. 
  (2) Die Erklärung des Fondsgründers muß schriftli ch abgefaßt sein 
und kann überdies einen Vorschlag für die Bestellun g des 
Fondskurators (§ 27 Abs. 2) sowie weitere Angaben i m Sinne des § 28 
Abs. 2 enthalten, die in die Satzung des Fonds aufz unehmen sind. 
  (3) Soll der Fonds zu Lebzeiten des Fondsgründers  errichtet werden,  
so muß die Erklärung des Fondsgründers unwiderrufli ch gegenüber der 
Fondsbehörde (§ 39) abgegeben werden und mit der ge richtlich oder 
notariell beglaubigten Unterschrift des Fondsgründe rs versehen sein. 
  (4) Bei Fonds von Todes wegen bedarf die Erklärun g des 
Fondsgründers der Form einer letztwilligen Anordnun g. 

              Zulässigkeit der Errichtung eines Fon ds 
 
  § 25. (1) Die Errichtung eines Fonds ist zulässig , wenn 
  1. die Erklärung des Fondsgründers dem § 24 entsp richt, 
  2. der Fondszweck gemeinnützig oder mildtätig und  
  3. das Fondsvermögen zur Erfüllung des Fondszweck es hinreichend  
     ist. 
  (2) Das Fondsvermögen ist dann hinreichend, wenn das gewidmete 
Vermögen im Zeitpunkt der Fondsgründung die Erfüllu ng des 
Fondszweckes erwarten läßt. 

                 Entscheidung über die Zulässigkeit  
 
  § 26. (1) Bei Fonds unter Lebenden hat der Fondsg ründer die 
Erklärung der Fondsgründung der Fondsbehörde vorzul egen. Bei Fonds 
von Todes wegen hat das Verlassenschaftsgericht von  der letztwilligen  
Anordnung die Finanzprokuratur zu verständigen. Die ser obliegt die 
Abgabe der Erbserklärung oder die Erklärung über di e Annahme des 
Vermächtnisses zugunsten des letztwillig bedachten Fonds sowie die 
Vertretung des Fonds bis zur Bestellung des Fondsku rators (§ 27). 
  (2) Über die Zulässigkeit der Errichtung eines Fo nds entscheidet 
die Fondsbehörde. 
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  (3) Im Verfahren über die Zulässigkeit der Errich tung eines Fonds 
kommen bei Fonds unter Lebenden dem Fondsgründer un d der 
Finanzprokuratur, bei Fonds von Todes wegen der Fin anzprokuratur und 
den Erben des Fondsgründers sowie dem Testamentsvol lstrecker 
Parteistellung zu. 
  (4) Mit der Entscheidung, daß die Errichtung des Fonds zulässig 
ist, erlangt dieser Rechtspersönlichkeit. Die Fonds behörde hat die 
Errichtung eines Fonds im "Amtsblatt zur Wiener Zei tung" zu 
verlautbaren. Die Verlautbarung hat den Namen, Sitz  und den Zweck des  
Fonds zu enthalten. Die Kosten der Verlautbarung ha t der Fonds zu 
tragen. 

                            Fondskurator 
 
  § 27. (1) Für Fonds, die als zulässig erklärt wur den, hat die 
Fondsbehörde einen Fondskurator zu bestellen. Die B estellung bedarf 
seines Einverständnisses. 
  (2) Zum Fondskurator ist die in der Erklärung des  Fondsgründers 
vorgeschlagene Person zu bestellen. Wird in der Erk lärung des 
Fondsgründers kein Fondskurator vorgeschlagen, so i st der 
Fondskurator aus dem Kreis der allenfalls namhaft g emachten 
Verwaltungsorgane unter Bedachtnahme auf deren Reih enfolge zu 
bestellen. 
  (3) Lehnen die im Abs. 2 genannten Personen die B estellung zum 
Fondskurator ab oder sind in der Erklärung des Fond sgründers keine 
Personen namhaft gemacht, die für die Bestellung zu m Fondskurator in 
Betracht kommen, so kann auch eine andere Person zu m Fondskurator 
bestellt werden, die zur Vertretung des Fonds geeig net ist. 
  (4) Dem Fondskurator obliegen nachstehende Aufgab en: 
  1. die Verwaltung des Fondsvermögens und die Vert retung des Fonds, 
     sofern diese nicht der Finanzprokuratur oblieg t; 
  2. die Vorlage der Fondssatzung (§ 28 Abs. 1); 
  3. die Erstellung der für die erstmalige Bestellu ng der 
     Verwaltungs- und Vertretungsorgane des Fonds e rforderlichen 
     Vorschläge (§ 29 Abs. 1). 
  (5) Kommt ein Fondskurator seinen Aufgaben nicht gehörig oder nicht  
fristgerecht nach, so ist er von der Fondsbehörde a bzuberufen und 
durch einen anderen Fondskurator zu ersetzen. 
  (6) Der Fondskurator hat gegenüber dem Fonds Ansp ruch auf eine 
angemessene Entschädigung. 

                            Fondssatzung 
 
  § 28. (1) Der Fondskurator hat binnen sechs Monat en ab seiner 
Bestellung die Fondssatzung der Fondsbehörde in dre ifacher 
Ausfertigung vorzulegen. 
  (2) Die Fondssatzung hat zu enthalten: 
  1. den Namen und den Sitz des Fonds, 
  2. Angaben über das Fondsvermögen, 
  3. Angaben über den Zweck des Fonds, die Verwendu ng des Vermögens, 
     den durch den Fonds begünstigten Personenkreis  sowie die 
     Vorgangsweise bei der Zuerkennung des Fondsgen usses, 
  4. die Bezeichnung der Verwaltungs- und Vertretun gsorgane des Fonds  
     (Fondsorgane) sowie Bestimmungen über ihre Bes tellung und 
     Abberufung, 
  5. die Erfordernisse gültiger Beschlußfassungen, wenn das 
     Verwaltungs- oder Vertretungsorgan des Fonds a us mehr als einer 
     Person besteht, und der Bekanntmachungen, 
  6. Bestimmungen über die Befugnisse sowie über di e allfällige 
     Zuerkennung von Entschädigungen an die Verwalt ungs- und 
     Vertretungsorgane des Fonds, 
  7. Bestimmungen über die jährliche Rechnungslegun g an die 
     Fondsbehörde hinsichtlich des Vermögens des Fo nds sowie über 
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     Rechtsgeschäfte, die nach diesem Bundesgesetz zu ihrer 
     Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Fondsbeh örde bedürfen, 
  8. Bestimmungen über die Auflösung des Fonds und die Zuwendung des 
     bei einer Auflösung des Fonds noch vorhandenen  Vermögens (§ 38 
     Abs. 1 und 2). 
  (3) Hinsichtlich des Namens, des Sitzes und der V erwaltung des 
Fonds finden die Bestimmungen der §§ 8, 9 und 10 Ab s. 3 sinngemäß 
Anwendung. 
  (4) Die Fondssatzung bedarf der Genehmigung der F ondsbehörde. Im 
Genehmigungsverfahren kommen dem Fondsgründer, dem Fondskurator und 
der Finanzprokuratur Parteistellung zu. Die Genehmi gung darf nur dann  
versagt werden, wenn die Fondssatzung den gesetzlic hen Bestimmungen 
nicht entspricht oder mit der als zulässig festgest ellten Erklärung 
des Fondsgründers in Widerspruch steht. Ein solcher  Widerspruch liegt  
jedoch nicht vor, wenn die Fondssatzung von der Erk lärung des 
Fondsgründers Abweichungen enthält, die insbesonder e bei letztwillig 
verfügten Fonds dem vermutlichen Willen des Fondsgr ünders entsprechen  
und für unbedingt zweckmäßig zu erachten sind. 
  (5) Wird die Genehmigung versagt, so hat der Fond skurator binnen 
drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft dieses B escheides eine 
entsprechend geänderte Fondssatzung vorzulegen. 
  (6) Auf der Fondssatzung ist die erfolgte Genehmi gung zu beurkunden  
und diese Ausfertigung dem Fondskurator auszuhändig en. 
  (7) Der Fonds darf erst mit Genehmigung der Fonds satzung seine 
Tätigkeit aufnehmen. 

               Erstmalige Bestellung der Fondsorgan e 
 
  § 29. (1) Gleichzeitig mit der Fondssatzung hat d er Fondskurator 
der Fondsbehörde unter Bedachtnahme auf die in der Erklärung des 
Fondsgründers angeführten Personen die vorgesehenen  Verwaltungs- und 
Vertretungsorgane des Fonds namentlich vorzuschlage n. Diese müssen 
mit ihrer Bestellung einverstanden sowie - sofern s ie natürliche 
Personen sind - eigenberechtigt und vertrauenswürdi g sein. 
  (2) Die erstmalige Bestellung der Fondsorgane obl iegt der 
Fondsbehörde. Diese hat die vorgeschlagenen Persone n zu bestellen, 
wenn sie die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen. A ndernfalls ist dem  
Fondskurator aufzutragen, binnen drei Monaten ander e geeignete 
Personen vorzuschlagen. 
  (3) Mit der Bestellung der Fondsorgane endet die Tätigkeit des 
Fondskurators. Gleichzeitig gehen die Verwaltung un d die Vertretung 
des Fonds auf die Fondsorgane über. 

             Zuständigkeit der Gerichte in Fondssac hen 
 
  § 30. Ansprüche des Fonds auf Grund der Erklärung  des Fondsgründers  
sowie Ansprüche gegen den Fonds auf Grund der Erklä rung des 
Fondsgründers oder der Fondssatzung sind gleich and eren 
privatrechtlichen Ansprüchen gegen den Fonds im Rec htswege geltend zu  
machen. 

                   Staatliche Aufsicht über Fonds 
 
  § 31. (1) Die Fonds unterliegen nach Maßgabe dies es Bundesgesetzes  
der Aufsicht der Fondsbehörde. Diese hat die ordnun gsgemäße 
Verwaltung und Verwendung des Fondsvermögens sowie die Erfüllung des  
Fondszweckes sicherzustellen. 
  (2) Organe der Aufsichtsbehörde, die mit der staa tlichen Aufsicht 
über einen Fonds betraut sind, dürfen nicht zum Ver walter oder 
Mitglied eines Verwaltungsorgans dieses Fonds beste llt werden. 
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                  Aufsicht über das Fondsvermögen 
 
  § 32. (1) Das Fondsvermögen ist dem Zweck des Fon ds entsprechend 
anzulegen. Die Anlage des Fondsvermögens ist der Fo ndsbehörde 
nachzuweisen. 
  (2) Rechtsgeschäfte über die Belastung oder Veräu ßerung von 
unbeweglichem Fondsvermögen bedürfen zu ihrer Recht swirksamkeit der 
Genehmigung der Fondsbehörde. Die Genehmigung ist n ur dann zu 
erteilen, wenn durch das Rechtsgeschäft die Erfüllu ng des 
Fondszweckes weiterhin gewährleistet ist. 
  (3) Bezüglich der Rechnungslegung finden die Best immungen des § 14  
Abs. 3 sinngemäß Anwendung. 
  (4) Den Organen der Fondsbehörde ist jederzeit di e Einschau in die  
Vermögensgebarung und in die Vermögensverwaltung de s Fonds zu 
gewähren. 

                 Bestimmungen über die Fondsorgane 
 
  § 33. (1) Die Fondsorgane müssen mit ihrer Bestel lung einverstanden  
sein sowie - sofern sie natürliche Personen sind - eigenberechtigt 
und vertrauenswürdig sein. 
  (2) Die Fondsorgane haben Anspruch auf Entschädig ung für ihre 
Tätigkeit aus dem Fondsvermögen, soweit die Entschä digung in der 
Fondssatzung ausdrücklich vorgesehen und der Tätigk eit des 
Fondsorgans angemessen ist. Sonst ist die Tätigkeit  der Fondsorgane 
ehrenamtlich; sie haben nur Anspruch auf Ersatz der  notwendigen 
Barauslagen. 
  (3) Über die Entschädigung entscheidet die Fondsb ehörde. 
  (4) Jede Bestellung oder Abberufung von Fondsorga nen ist der 
Fondsbehörde binnen vierzehn Tagen unter Angabe des  Namens und der 
Adresse des Fondsorgans bekanntzugeben. 
  (5) Die Fondsbehörde hat Fondsorgane, die ihren n ach diesem 
Bundesgesetz oder auf Grund der Fondssatzung oblieg enden 
Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht oder nich t ordnungsgemäß 
nachkommen, die Erfüllung dieser Verpflichtungen un ter Setzung einer 
vier Wochen nicht übersteigenden Frist aufzutragen.  
  (6) Die Fondsbehörde hat die Fondsorgane, die nic ht die 
Voraussetzungen des § 29 Abs. 1 zweiter Satz erfüll en oder einem 
Auftrag nach Abs. 5 nicht entsprechen, abzuberufen.  

                  Bestellung eines Fondskommissärs 
 
  § 34. (1) Die Fondsbehörde hat für einen Fonds ei nen Fondskommissär  
zu bestellen, wenn 
  1. die bestellten Verwaltungs- und Vertretungsorg ane des Fonds in 
     der zur Beschlußfassung notwendigen Anzahl ihr e Tätigkeit nicht 
     mehr ausüben können, 
  2. die Erfüllung des Fondszweckes durch pflichtwi driges Verhalten 
     eines oder mehrerer Fondsorgane gefährdet ist.  
  (2) Mit der Bestellung des Fondskommissärs gehen die Vertretungs- 
und Verwaltungsbefugnisse der Fondsorgane auf diese n über. Sofern die  
Fondssatzung nichts anderes bestimmt, hat der Fonds kommissär binnen 
acht Wochen nach seiner Bestellung der Fondsbehörde  einen Vorschlag 
für eine Neubestellung der satzungsmäßig vorgesehen en Fondsorgane zu 
unterbreiten, die Fondsbehörde hat die Fondsorgane zu bestellen; 
hiebei ist der § 29 sinngemäß anzuwenden. 
  (3) Der Fondskommissär hat gegenüber dem Fonds An spruch auf eine 
angemessene Entschädigung. 
  (4) Die Fondsbehörde kann den Fondskommissär abbe rufen und einen 
neuen Fondskommissär bestellen. 

                     Änderung der Fondssatzung 
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  § 35. (1) Die Änderung der Fondssatzung kann durc h Beschluß der 
Fondsorgane erfolgen, wenn die Voraussetzungen für die 
Satzungsänderung nach § 36 vorliegen. Dieser Beschl uß bedarf der 
Genehmigung der Fondsbehörde. 
  (2) Die Fondsbehörde hat den Fondsorganen die Änd erung der 
Fondssatzung aufzutragen, soweit dies zur Verwirkli chung des 
Fondszweckes erforderlich ist. Kommen die Fondsorga ne dieser 
Aufforderung nicht innerhalb von acht Wochen nach, so hat die 
Fondsbehörde die Fondssatzung entsprechend zu änder n. 
  (3) Die geänderte Fondssatzung ist mit dem Antrag  auf Genehmigung 
der Satzungsänderung der Fondsbehörde in dreifacher  Ausfertigung 
vorzulegen. Diese hat die erfolgte Genehmigung auf der geänderten 
Fondssatzung zu beurkunden und eine Ausfertigung de m Vertretungsorgan  
des Fonds auszuhändigen. 
  (4) Die Fondsbehörde hat die Änderung der Fondssa tzung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren, wen n hiedurch der 
Name, der Sitz oder der Fondszweck geändert wurde. Die Kosten der 
Verlautbarung hat der Fonds zu tragen. 

         Besondere Voraussetzungen für die Satzungs änderung 
 
  § 36. (1) Der Name eines Fonds darf nur dann geän dert werden, wenn 
sich der Personenname, der Fondszweck oder das satz ungsmäßig 
bestimmte Vermögen des Fonds, die dem Fondsnamen zu grunde liegen, 
geändert haben. 
  (2) Der Sitz des Fonds kann geändert werden, wenn  dies zur 
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse erforde rlich ist. 
  (3) Eine Änderung des Fondszweckes und des für de n Fondsgenuß in 
Betracht kommenden Personenkreises darf nur dann er folgen, wenn ohne 
eine solche Änderung der Fonds seine Aufgaben im Si nne der 
Fondssatzung nicht oder nur unter geänderten Beding ungen erfüllen 
kann oder der Fondszweck nicht mehr gemeinnützig od er mildtätig wäre.  
  (4) Die satzungsmäßigen Bestimmungen über die Fon dsorgane können 
geändert werden, wenn die in der Satzung angeführte n Fondsorgane 
nicht mehr bestehen, ihre Befugnisse nicht mehr aus üben oder die 
vorgeschlagene Änderung in der Verwaltung für den F onds 
zweckentsprechend ist. 

                        Auflösung des Fonds 
 
  § 37. (1) Fonds sind aufzulösen, wenn 
  1. ein Fondsvermögen nicht mehr vorhanden ist, 
  2. das Fondsvermögen zur Erfüllung des Fondszweck es nicht hinreicht  
     oder 
  3. der Fondszweck nicht mehr gemeinnützig, mildtä tig oder seine 
     Erfüllung unmöglich geworden ist. 
  (2) Die Auflösung des Fonds hat durch die Fondsbe hörde auf Antrag 
der zur Vertretung des Fonds berufenen Organe oder von Amts wegen zu 
erfolgen. Im Verfahren zur Auflösung des Fonds komm en dem 
Fondsgründer, dem Fondskurator, den Vertretungsorga nen des Fonds und 
der Finanzprokuratur Parteistellung zu. 

     Verfügungen über das Fondsvermögen bei Auflösu ng des Fonds 
 
  § 38. (1) Im Auflösungsbescheid ist auch zu verfü gen, wem das zur 
Zeit der Auflösung noch vorhandene Fondsvermögen zu  übertragen ist. 
  (2) Das Fondsvermögen ist mit deren Zustimmung de n physischen oder 
juristischen Personen, denen nach der Fondssatzung im Falle der 
Auflösung des Fonds das Vermögen zufällt, oder, fal ls dies nicht 
möglich ist, einem anderen Fonds mit einem ähnliche n Fondszweck zu 
übertragen. Ist auch dies nicht möglich, so ist das  Fondsvermögen 
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einem der Fondswidmung möglichst nahekommenden geme innützigen oder 
mildtätigen Zweck zuzuführen. 
  (3) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Auflösun gsbescheides 
erlischt die Rechtspersönlichkeit des Fonds. Gleich zeitig geht das 
bei Auflösung des Fonds noch vorhandene Fondsvermög en in das Eigentum  
der Person über, die in dem Auflösungsbescheid als Erwerber des 
Fondsvermögens bestimmt ist. Der Auflösungsbescheid  ist eine 
öffentliche Urkunde im Sinne des § 33 des Allgemein en 
Grundbuchgesetzes 1955. Die Fondsbehörde hat die Au flösung des Fonds 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. Die Kosten der 
Verlautbarung hat der Erwerber des Fondsvermögens z u tragen. Hat der 
Fonds im Zeitpunkt der Auflösung kein Vermögen, so sind die Kosten 
der Verlautbarung vom Bund zu tragen. 

                           IV. ABSCHNITT 
                        Zuständige Behörden 
 
  § 39. (1) Stiftungsbehörde und Fondsbehörde erste r Instanz ist, 
soweit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt wird, der L andeshauptmann. 
Seine örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz bzw. 
voraussichtlichen Sitz der Stiftung oder des Fonds.  
  (2) Für Stiftungen  und Fonds, die nach ihren Satzungen von einem 
Bundesministerium zu verwalten sind, obliegen die A ufgaben der 
Stiftungs- und Fondsbehörde dem nach dem Stiftungs-  und Fondszweck 
zuständigen Bundesminister. Das gleiche gilt für Stiftungen  und 
Fonds, die nach ihren Satzungen von Personen (Perso nengemeinschaften)  
zu verwalten sind, die hiezu vom Bundespräsidenten,  von der 
Bundesregierung oder von einem Bundesminister beste llt werden. 
  (3) Über Berufungen gegen Entscheidungen des Land eshauptmannes in 
Stiftungs- und Fondsangelegenheiten entscheidet für  Stiftungen  und 
Fonds, die für Schul-, Unterrichts-, Kultus-, Sport -, Volksbildungs-,  
Kunst-, Stipendien-, Hochschul-, Wissenschafts-, Fo rschungs-, 
Gesundheits- oder Umweltschutzzwecke bestimmt sind oder der 
Unterstützung von aktiven oder ehemaligen Militärpe rsonen 
einschließlich ihrer Angehörigen dienen, der mit di esen 
Verwaltungsaufgaben betraute Bundesminister, für al le übrigen 
Stiftungen  und Fonds der Bundesminister für Inneres. 

                            V. ABSCHNITT 
                 Register über Stiftungen  und Fonds 
 
  § 40. (1) Das Bundesministerium für Inneres hat f ür alle Stiftungen  
und Fonds, die den Bestimmungen dieses Bundesgesetz es unterliegen, je 
ein Register zu führen und auf Ansuchen Auskünfte ü ber die im 
Register enthaltenen Angaben zu erteilen. In das Re gister kann 
jedermann Einsicht nehmen und Abschriften und Auszü ge von den 
Eintragungen verlangen. 
  (2) Das Register hat den Namen sowie den Sitz und  die Adresse der 
Stiftung (des Fonds), Angaben über den Zweck der St iftung (des 
Fonds), den begünstigten Personenkreis und die Name n und Adressen der 
Vertretungsorgane der Stiftung (des Fonds), allfäll ige Änderungen der 
Stiftungssatzung (der Fondssatzung) sowie die Umwan dlung oder die 
Auflösung der Stiftung (des Fonds) zu enthalten. 
  (3) In das Register sind unter einer laufenden Nu mmer jeweils das 
Datum und die Geschäftszahl des Bescheides einzutra gen, mit dem die 
im Abs. 2 angeführten Verfügungen der Stiftungs- od er Fondsbehörde 
erfolgten. Bei einer Eintragung, die durch eine spä tere Eintragung 
ihre Bedeutung verloren hat, ist dies deutlich erke nnbar zu machen. 
In Auszüge (Abschriften) aus dem Register werden so lche Eintragungen 
nur aufgenommen, soweit dies beantragt oder nach de n Umständen 
erforderlich ist. 
  (4) Im Register darf nichts radiert oder unleserl ich gemacht 
werden. Schreibfehler oder andere offenbare Unricht igkeiten bei einer 
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Eintragung sind zu berichtigen. Berichtigungsvermer ke sind unter 
Angabe des Tages der Berichtigung vom Registerführe r zu 
unterschreiben. 
  (5) Das Register ist dauernd aufzubewahren. 
  (6) Die für Stiftungen  und Fonds gemäß § 39 Abs. 1 und 2 
zuständigen Stiftungs(Fonds)behörden haben alle Ang aben, die in das 
Register aufzunehmen sind, dem Bundesministerium fü r Inneres 
mitzuteilen. Von der erfolgten Eintragung in das Re gister sind die 
Stiftungs(Fonds)behörden und die Stiftungs(Fonds)or gane zu 
verständigen. 

                           VI. ABSCHNITT 
                 Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 
  § 41. (1) Stiftungen  oder Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit, 
die den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 entsprechen und vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes errichtet wurde n, gelten als 
Stiftungen  oder Fonds im Sinne dieses Bundesgesetzes. Im übri gen 

finden auf diese Stiftungen  und Fonds die einschlägigen Bestimmungen 
der Abschnitte II bis V dieses Bundesgesetzes Anwen dung. 
  (2) Auf bestehende Stiftungen  oder Fonds, die kirchlichen Zwecken 
dienen und von Organen einer gesetzlich anerkannten  Kirche oder 
Religionsgesellschaft verwaltet werden, sind die Be stimmungen dieses 
Bundesgesetzes nicht anzuwenden. Ob es sich um solc he Stiftungen  oder  
Fonds handelt, ist auf Antrag der zuständigen kirch lichen Oberbehörde 
oder des Verwaltungsorgans dieser Stiftung oder die ses Fonds vom 
Bundesminister für Unterricht und Kunst mit Beschei d festzustellen. 
  (3) Satzungen der im Abs. 1 angeführten Stiftungen  und Fonds sind 
hinsichtlich ihrer Namensführung, Zweckbestimmung o der Organisation 
von Amts wegen zu ändern, wenn es zur Anpassung der  Satzung an die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlich ist  und die zur 
Verwaltung der Stiftung (des Fonds) zuständigen Org ane nicht binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgeset zes die zur 
Anpassung erforderliche Abänderung beantragen. 
  (4) Für die im Abs. 1 angeführten Stiftungen  und Fonds haben die 
Stiftungs- und Fondsbehörden alle Angaben, die gemä ß § 40 Abs. 2 in 
das Register über Stiftungen  und Fonds aufzunehmen sind, binnen sechs  
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes de m 
Bundesministerium für Inneres mitzuteilen. 

                  Aufhebung von Rechtsvorschriften 
 
  § 42. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgese tzes treten außer  
Kraft: 
  1. das Hofkanzleidekret vom 21. Mai 1841, politis che 
     Gesetzessammlung, Band 69, Nr. 60; 
  2. Art. 23 und 24 des Verwaltungs-Entlastungsgese tzes, BGBl. 
     Nr. 277/1925; 
  3. das Stiftungs- und Fondsreorganisationsgesetz,  BGBl. 
     Nr. 197/1954, mit Ausnahme der Bestimmungen üb er die 
     Geltendmachung und Durchsetzung von Rückstellu ngsansprüchen und  
  4. die Ministerialverordnung vom 24. Jänner 1866,  RGBl. Nr. 17, in  
     der Fassung der Verordnung vom 25. Juli 1913, RGBl. Nr. 156, 
     betreffend die Genehmigung des Kaisers zur Ver äußerung 
     unbeweglichen Vermögens des Souveränen Maltese r-Ritter-Ordens. 

                          Vollzugsklausel 
 
  § 43. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes s ind betraut: 
  1. hinsichtlich der im § 39 Abs. 2 angeführten Stiftungen  und Fonds  
     der nach dem Stiftungs- und Fondszweck zuständ ige 
     Bundesminister; 
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  2. hinsichtlich der übrigen Stiftungen  und Fonds 
     a) wenn es sich um Stiftungen  oder Fonds für Schul-, 
        Unterrichts-, Kultus-, Sport-, Volksbildung s- und Kunstzwecke 
        sowie um Stipendienstiftungen handelt, sowe it sie nicht unter 
        lit. b fallen, der Bundesminister für Unter richt und Kunst; 
     b) für Stiftungen  und Fonds, die Hochschul-, Wissenschafts- oder  
        Forschungszwecken dienen, sowie Stipendiens tiftungen 
        zugunsten von Hochschülern der Bundesminist er für 
        Wissenschaft und Forschung; 
     c) für Stiftungen  und Fonds für Zwecke des Gesundheitswesens und  
        des Sports der Bundesminister für Gesundhei t, Sport und 
        Konsumentenschutz; 
     d) für Militärstiftungen und Militärfonds der Bundesminister für 
        Landesverteidigung; 
     e) für Stiftungen  und Fonds für Zwecke des Umweltschutzes der 
        Bundesminister für Umwelt, Jugend und Famil ie und 
  3. für alle übrigen Stiftungen  und Fonds und hinsichtlich des § 40 
     für alle Stiftungen  und Fonds der Bundesminister für Inneres. 

                           Inkrafttreten 
 
  § 44. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner  1975 in Kraft. 
  (2) § 43 Z 2 lit. c bis e und § 43 Z 3 in der Fas sung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 256/1993 treten mit 1. Jul i 1993 in Kraft.  
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